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Bekanntmachung.

Auf Befehl deS Oberbefehlshaber -. der Armee,ruppe wird
das vorübergehende Verbot der Einfuhr der Frankfurter Bw.kS-
stimnie in das französisch besetzte Gebiet von 15 Tagen «ns
zwei Moilate — vom 20. Oktober einschl. ab — verlängert.

Diez,  den 15. Oktober 1919.
Ter Ehe? der MMtswerwaltung des Unterlahnener,es.

Chatras,  Majsr.

Bekanntmachung.
^l'if Grund der 88 50, 60 und 80 der Nenbsgelreideord-

ru'na für die Ernte 1919 vom 18. Juni 1919, Acüchsgefetz-
fclatt 115, werden mit Wirkung vom Montag , den 20. Ok¬
tober 1919 ab für den Unterlahnkreis für Brot ind Mr-lst
folgende Höchstpreise festgesetzt:

f für Roggenbrot, am 1. Tage gewogen, 4 Pfund schwer,
i 55 Mark;

2 rür Roggenbrot, am 1. Tage gewogen, 2 Pfund schwer,
0,80 Mark;

3. für Weizenschrotbrot, am 1. Tage gewogen, 2000 Gr.
schwer, 1,50 Mar ?;

* für Wetzenbrot für Kranke, am 1. Tage gewogen. 14«»
Gramm schwer, 1,25 Mark;

5. für Brötchen , frisch 70 Gramm , 8 Pfg .;
6. für Roggenmehl, das Pfund 45 Pfg .;
7. für Weizenmehl, das Pfund 5G'Pfg .; ^
8. für Weizenauszugsmchl , das Pfund 58 Pfg.

Wer die Höchstpreise überschreitet, wird m-t Gefängnis
Eis zu »inem Jahre und mit Geldstrafe bis zu 50000 Mart
oder mit einer dieser Strafen bestraft.

L i »j,  den 18. Oktober 1919.
Ger Borsitzettve des Kreisausschusies

I . V.:
Scheuer  n.

Gesehen und genehmtgL:
Ehef ver « ilttSrverwattm», des Unter:»hl,kreis«;

Khatra «, Masse

Kkanntmachuug
Betrifft : Brotverforgnug.

Nachstehend veröffentliche ich
1. »ine Verordnung des Kreisausschusses über sen Verkehr

mit Getreide und Mehl vom 18. kOtober 1919,
2.  eine von mir dazu erlassene Ausführungsanweisung vom

gleichen Tage,
3. eine Bekanntmachung aber die Festsetzung von Höchstprei¬

sen für Bror und Mehl vom 18. Oktober 1919.
und ersuche die Herren Bürgermeister , den OrtSetnwohueru
von den Anordnungen sogleich Kenntnis zu geben.

Den Bäckern und Müllern sind die neuen Bestimmungen
gegen Unterschrift bekannt zu geben.

Diez,  den 18. Oktober 1919.
Gsr Garfitzende des Kreisausschnfscs

I . B. :
Scheuern.

* * *

fWvof &mttift.
über de« Berkehr mit Getreide tt«d Mehl.
Auf Grund der §§ 58, 59, 60 61 und 80 der ReichSge-

t .eide-Ordnung für dis Ernte 1919 vom 18. Junr 1919 —
Nkichsgeictzblatt Nr . 115 — und der dazu ergangenen Aus¬
führungsanweisung vom 2. Juli 1919 wird für den Urrtlr-
wbnkreis folgendes angeordnet : !

k r
Wetzen ist mindestens bis zu 80, Roggen mindestens bis

zu 82 und Gerste mindestens bis zu 75 vom Hundert auszu¬
mahlen. Zur Herstellung von Schrot ist Weizen um Roggen
bis zu 94 Prozent auszumahlen.

I s.
Bei der Bereitung von Roggenbrot ist istne Mehl-

mischung zri verwenden, dir ans 30 Teilen Weizenmehl uns
70 Teilen Roggcnmchl besteht.

Zur Bereitung des Roggenbrotes stehen 1456 Gramm
Mehl zur Verfügung , welche Menge ausreicht , um ein Brot
von 2000 Gramm herzusteüen.

i fl
Bei der Bereitung von Weizenschrotbrot (Grahaiubrot)

ist rerncs Wetzenschrot, zu 94 vom Hundert nusgemahten,
zu verwenden. Weizenbrot für Kranke wird aus weniger
hoch ausgemahlenem reinem Weizenmehl hergesteirr.

I i
Im übrigen bleiben alle über die Bereitung von Back¬

waren erlassenen Vorschriften, namentlich die Vorschriften
der Verordnung des Bundesrats vom 26. Ma , 1816 (Reichs-
gefebblatt Seite 413) in der Fassung der Verordnung vom
28. September 1916 — Reichsgesetzblatt Seite 1084 — und



Ui ei rfirfr $hlntt Seite eMInuit iS . ~$nnu >ar lf >17
ffreift.

Es werden folgende Einheitsgewichte Vvrassch neben:

in

1. für Weizenbrot Brötchen 70 Gramm,
2. für Roggenbrot 2000 Gramm gleich 4 Pfund und 1000

Gramm" gleich 2 Pfund , welches Gewicht das Brot am
ersten Tage aufweifen muß,

3. für Meazenschrotbror Grahambrot - 2000 Gramm,
4 für Weizenbrot für Kranke 1409 Gramm,
5. Zwieback ist nach 'Gewicht zu verkaufe.!. .

8 «
Roggenbrot , Welzenschrotbrot und Weizenbrot dür,en in

Lang- und Rundform gcöack'en werden.

Roggenbrot darf erst am zweiten Tage, den ^ ag der Her¬
stellung "mitgerechnet, verkauft werden.

s 8
Bei der Bereitung von Kuchen darf nichr mehr als die

Hälfte des Gewichtes der verwendeten Mehle oder mehlarti¬
gen Stosft aus Weizen oder Roggen bestehen. Dreie Vor¬
schrift ist ganz allgemein , insbesondere von Konditoreien,
Bäckereien, Eemeindebackhäu'ern, Gasthvfen, Gast- und
Schankwirtschaften sowie von den Haushaltungen zu be¬
folgen.

*Als Kuchen gilt jede Backware zu deren Bereit .mg mehr
als 10 EewlchtSccste Zucker aut neunzig Gewichtsteile Mehr
oder mehlartige « toste Verwender werden. Zwieback fallt da¬
her, je nachdem mehr oder weniger als 10 Gewicbtstecle
Zucker zu ferner Herstellung verwendet werden, unter Kuchen
oder unter Wcrzenvrot.

Im übrigen gelten für die Bereitung von Kirchen die
Bestimmungen der Bekanntmachung des Steltvern Sters des
Reichskanzlers vom 1b. Dezember 1915 — Reichsge''ehblatt
Leite 823' —.

8 9
Die Entnahme von Brot und Mehl ist nur mit der Be¬

schränkung zrrlässrg, daß auf 'de r Kopf der Bevölkerung und
ans die mit Montag begrünende Kalenderwoche Roggenbrot
oder Weizrnschrotbrot im Gewicht von 2009 Grann -r oder
Weizenbrot für Kranke im Gewicht von 1400 Gramm oder
an Mehl 1456 Gramm oder 24 Brötchen im Gewicht von
1680 Gramm oder 1400 Gramm Zwieback entfallen.

Mehl im Sinne dieser Verordnung ist Weizenmehl,
Rogggenmehl, Wcize.rschrot und Roggenschrot.

Auf drc Unternehmer landwirtschaftlicher!Betriebe , denen
gemäß § 8 der Reichsgetreideordnung für die Ernte 1910
vom 18. Juni . 1919 — Rei'chsgesetzblatt Nr . 115 — für sich
und ihre Angehörigen das erforderliche Brotgetreide oder
Mehl belassen worden ist, aus vre sogenannten Selbstversor¬
ger, findet diese Bestimmung kerne. 'Anwendung.

8 10.
Die Abgabe und Entnahme von Brot und Mehl darf

nur aus Grund von Brotkarten erfolgen, die von der Orts¬
polizeibehörde des Wohnortes ausg .gebeu werden.

Die Abgabe von Werzenbrot für Kranke erfolgt nt den
vom Kreisausschup, bestimmten Bäckereien und ist nur zu¬
lässig gegen Borlage einer vom Vorsitzenden des 'Kreisaus-
schusses aus Grund eines ärztlichen Zeugnisses ausgestellten
Bescheinigung. , v ,

Die Bäcker haben über vre Abgabe des KrantenbroteS
Listen zu führen , aus denen jederzeit der Name und Wohnort
der Brotempfängers, sowie die Zahr der abgegebenen Brote
und der Tag der Abgabe zu ersehen ist. Auf der Bescheini¬
gung ist der Tag der Abgabe ernesBrotes vom Bäcker zu ver¬
merken. '

Die Abgabe und Entnahme von Kuchen ist an diese Vor¬
schrift nicht gebunden.

8 11.
Jeder Haushaltungsvorstand erhält von der Ortspvlrzer-

b,Hörde für jede der Haushaltung angehöriae Person , sofern
sie nicht vom Recht der SAöstverwrgung Gebrauch gemacht
hat , je eine nut ihreni Namen und mit einer Nummer ver¬
sehene nicht übertragbare Brotkarte , m welcher angegeben
ist. wieviel Brot die Person siir den Zeitraum von 4 Wachen
beanspruchen kann.

Kinder sind dabcr, ohne Rücksicht aus ihr Silier, erwach¬
senen Personen glerchzurechnen.

Dir se,li„me- ver ’Ovoiintte  eiitsprfchl brr '.'imnir.-v Btt
Mer die in,-gegebenen Brotkarten von der Ortspotrzekbehdr» ?
zu führenden namentlichen Ortsliste.

Als zum Haushalt gehörig suis auch Einzclpcrsvn-n zu
betrachten , die zur Wohugememschast gehören, aber kerne selb-
ständiae Haushaltung führen . Der HaushattungLverstand rs.
verpflichtet , diesen Ecnzelp.rsonen das rhue.r znrommendö
Brot , oder auf Verlangen die ihnen zukommende Brotkarte
auszuliefcrn . ^ ^

Der Haushaltungsvorstand bat Veränderungen mt Per¬
sonenstände seines Haushaltes , deren Wirkung -ich aus eine
längere. Zeit als eine Woche erstreckt, der Ortspolizerbehörde
anznzeiocn die die namentliche Liste ändert und endweder
die Brotkarte emzteht oder eine neue ausstellt , je nachdem es
sich um Abgänge oder Zugänge handelt.

ß 12
Die in den Unterlahnkreis 'verziehenden Personen haben,

bevor ihnen erste Brotkarte ansgehändigt wird , einen Vl..=
Meldeschein bet der Lrtspolrzeibehörde vorzulegen Dre aus
denr Unterlahnkrcis fortziehendcn Personen haben tick berm
Verlassen des Kreises bet 'der Ortspolizeibchorde de' jeulgeu
Gemeinde, in der ste die Brotkarte erhalten haben, un .et
Ablieferung der Brotkarte abzumelden. Ueber dre Abmel¬
dung ist eine Abmeldebescheinrgungzu erteo.en.

'-kür die Abmeldung sind in erster Linie der Houshel-
tnngsvorstsnd und ,n zweiter Linie der Brotkartendefrhrr
verantwortlich . . , ,

Die Abmeldung hat spätestens am zweiten Tag? na
der Abreise des Brntkctrtenbesitzerszu erfolaew

Den nur vorübergehend im Unterlahnkretss sich aushal¬
tenden Personen fnüd Brotkarten nicht auszuhändigen . <rre
haben sich vielmehr mit Reichsreisebrotmarüm auf Grund
der hierüber bestehenden Bestimmungen in ihren pnmats-
eemeinden »u versehen.. z 10

Krankenhäuser . Anstalten , Pensionen usiv. werten cls
Haushalte behandelt . . . _ , ' . .

Der Brot - und Mehlbezug von Strafanstalten und von
der schwerarbeitenden Bevölkerung unterlicht besondere»

Auch^sür Einzelsälle besonderer Art bleiben bcsondee
Anordnungen Vorbehalten.

8 14.
Iu Gasthöfen und in Gast- und Schankwrrtschastkn darr

nur zugleich mit anderen Speisen verabreicht-n erden.
Es ist den Gästen zu gestatten, mitgebrachtes Bror zu

UX  Das ^Äusstellen von Brot und Brötchen aus den Tischen
mm beliebigen Verbrauch ist verboten ES dar ; verr Gasten
Brot nur aus Bestellung-und g-gen besonder? Bezahlung bei-

" Die Haushaltungen der Besitzer und Verwalter von Gast-
vö' en und von Gast- und Schankwirtschaftea etnschl der An-
aestAit-n sind als Privathaushaltungen zu behandeln.

8 15.
stede Brotkarte gilt für 4 Kalenderwochen nach Mag-

aab? ih''cs Ausdruckes. Die Verwendung der einzelnen Brot¬
marken zu anderen als den aufaedruckten Zetten rft unrersagt.
stede Brotkarte enthält für jebe Woche 8 Mar .e t, dt? rhre-r.
Ausdruck entsprechend gültig sind für je

250 Gramm Roggenbrot , oder Werzenschrotbrot. oder
175 Gramm Weißbrot für Kranke, ob:r
182 Gramm Mehl , oder

3 Brötchen zu je 70 Gramm , oder
175 Gramm Zwieback,

insgesamt also für jede Woche: . -
'2600 Gramm — 4 Pfund Roggenbrot oder Werzenschr-' t-

brot , oder
1400 Gramm Weißbrot für Kranke, oder
1456 Gramm Mehl , oder

24 Brötchen zu je 70 Gramm , oder
1400 Gramm Zwieback.
Die Brotkarten sind lediglich Ausweise und kein- Zah¬

lungsmittel . Sie dürfen nicht gegen Entgelt gehandelt wer¬
den

' 'Bei der Entnahme von Brot und Mehl ist die Brotkarte
vorznleaen. Der Berkäüser hat die an der Brotkarte vesittd-
Heften Marlen , die der verkauften Gewichtsmenae ent
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Die Bäcker und .Händler haben die ans einen Faden aiy-
gezogenen Brotmarken an die für ihren Wohnort zuständige
Oi'tSpolizeibchSrde mit der vorzeschriebenenMehrverbrauchs-
nachtveisung. der Reget nach jeden Montag normcktagS bis
9 Uhr abzuliefern . Ter Bäcker und Händler hat nur An¬
spruch auf weiteren Bezug von so viel Mehl , wie die von
ihm vereinnahmten Brotmarken angeben, und hat feinen Be¬
darf bei der Ortspoltzeibehörde anznmclden.

S !6.
Händlern , Bäckern und Konditoren ist die Abgabe von

Mehl und Backwaren außerhalb de? Bezirks ihrer gewerb
Heften Niederlassicaz verboten. ;

Die Abgabe von Brot und Mehl über du Ereisgrenze
hinaus ist untersagt.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses kann Ausnahmen
von den Verboten zulassen.

s n
Derjenige, der Brotgetreide . Gerste oder daraus hrrge-

stellte Erzeugnisse außerhalb der behördlich zereg-ckten Ver¬
teilung zum Zweck? der Weiterveräußerung erwirbt »der Ver¬
träge abschließt, die solchen Erwerb zum Gegenstände haben,
hat binnen drei Tagen nach dem Erwerb oder dem VertrcigI-
schluß dem Kommunalveroand Anzeige zu erstatten

§ 18.
Wer diesen Anordnungen zuwiderhandelt , wird grmäir

tz 80 der Reichsgetreide'ordnnng für die Ernte 1910 bvm 18.
Juni 1919 — Reichsgesetzblatt Rr . 115 — mit Gefängnis bis
zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu fünfzig'ta ulend
Mark oder mit eurer,dieser Strafen bestraft.

Der Versuch ist strafbar.
Neben der Strafe kann aus Einziehung der Früchte oder

Erzeugnisse erkannt werden, ans di ? sich die strafbare Hand¬
lung bezieht, ohne Unterschied, ob sie den; Täter gehöre?! oder
nicht, soweit sie nicht gemäß' § 72 c. a. O. für verkast.cn er¬
klärt worden sind.

Außerdem kann die OrrSpolizeibrhörde ein  Geschäft,
dessen Inhaber oder Betriebsleiter sich m B -wtgung dar
Pflichten unzuverlässig erweist, die ihm durch dnie ' Verord-
nung auferlcgt sind, auf Grund des 8 71 8 19 a. a. O.
schltkßcn.

8 19
Die vorstehenden Vorschriften treten mit dem 20. Oktober

1919 in Kraft . Mit dem gleichen Tage wird die Verord¬
nung des Kreisausschusses vom 1. August 1919 außer Kraft
gesetzt. !

Diez,  den 18. Oktober 1619.
Der Kreisausschnh ves Nulerlahnkreike ^.

I . B.:
Scheuern.

» « »

Ausführu ii *sanw ifnng
zu der Verordnung des Kreisausschusses über den Verkehr

mit Getreide und Mehl vom 18. Oktober 1919
Die Aufhebung beziv. Abänderung der bisherigen Bestim¬

mungen ist notwendig geworden, weil iiu anderes Auswahl-
Verhältnis des Getreides höheren Orrs bestimmt worden ist
und weil ohnedies höhere Preise für Roggen und We'zen ge¬
zahlt werden müssen.

3U § 1.
Während bisher Weizen und Roggen brs 91 vom -vundert

knrsznmahlen waren , ist in Zukunft Weizen mindestens bis zu
80 und Roggen mindestens bis zu 82 vom Hundert auszu¬
mahlen . Die noch vorhandenen Vorräte oer bisherigen Au .-
Mahlung sind dem neuen Mehl in geringen Mengen vrtzu-
mifchen.

Das neue AusmahlungSverhättnis gilt allgemern, also
nnch für die Selbstversorger.

Zn 8 2.
Die vorgeschrlebenr Mehlmischung muß bei der Berei¬

tung von Roggenbrot streng eingehalien werden, da hiervon
die Güte und der Preis des Brotes abhängt . Dt ? bisherige
Mehlmenge von 1456 Gramm ist nicht geändert worden.

Zn 8 9, 9 Und 15.
Das Weizenschrotbrot, das bisher im Gewicht von 1800

Gramm gebacken'wurde, ist 'jetzt ebenfalls im Gewicht von
2000 Gramm = 4 Pfund herzustellen.

§ 7.
Das NoMrckbrot. Vars nunmehr am ŵetten harr

bisher am dritten Tage, verkauft werden.
Diez,  den 18. Oktober 1919.

Der lkrcisausschuß des ttnterlahukrrUss.
I . 58. :

Scheuern.

J .-Nr . II . 9527. Diez,  den 16. Oktober 1919.
N «? dl -' Herren Bürners -erber

in Baldinristein Bergnassau-Scheuern . Biebrich, Birienbach,
Brernbera . Ebarlottenberg . Diez. Dessighofen, LreneLhr.l.
Eisigholen, Eiershausen . Hahnstätten , Hambach, Herold,
Holtheim . Horhausen. Kaltenholzhausen, Katzenelnbogen,
Köedvrf. Laurenburq . Netzbach, Niederneisen. Oberneisen.
Pohl , Rettert , Schönborn , Seelbach, Wasenbach und Winden.

Betr . : Hundesteuer - Veranlagung für das
2. Halbjahr  1919.

Tie mit Umdruckverfügung vom 20. September d. I .,
Z .-Rr . II. 8607, geforderte Einreichung der Hundesteuerliste
für das 2. Halblahr 1919 und der Zugungsliste für das 1.
Halbjahr 1919 wird in Erinnerung gebracht und b e stm m t
bis zum '27 . Oftober  o . I3 . erwartet.

Der Borsitzenve des «trecs »»--, s >. 4
I 'S -tz

Scheuern

I. 6676. Diez,  den 18. Oktober 1919.
Bek««nkiuach»l »N

Ter Kommandierende General .Der 10. Arnree hat durch
Bekanntmachung vom 27. September 1919 v.r rg . rag, dw
Vorschriften dom 23. Juli 1919, betr . den Berlchr von Frem¬
den oder Ausländern und Flüchtlinge !, im besetzten Gebiet
keine Anwendung finden.

Der Landrai
I B. r

Scheuern.
Gesetzen und ge.nsb» lgt.

M °> der d«s Snterlshnk ^ M-
Etza fr « * sS -fllsr

I. 6737. Diez,  den 18. Oktober 1919.
Bekanntmachung.

Zu den Oelmühlen , denen auf Grund meiner Bekannt¬
machung vom 27. Dezember 1917. I. 10 754. Krersblatt stcr.
301, die Genehmigung zur Herstellung von Le! aus dsnieur-
oen Oelsrüchten erteilt ist, für dl? auf Grund der Verord¬
nung vom 7. August 1917 (RenchSgesttzblatt Se -w 697» Del
zurückzuliefcrn ist. tritt noch dre Oelmühle von Krämer u.
Eomp. rn Diez hinzu.

Der Landrat
I . i

Scheuern
Geieijjkn und genehmigt:

Ter Chef der Militärverwaltung des Unterlahnkreiies.
C h a t r a s , Major.

Gem inse sistodiichk Brkrhmttn Üticr He Rsttn
Die Ruhr beginnt mit heftigen Leibschmerze-! und Durch¬

säßen . Die bald ein schleimiges Aussehen annehmen . Meist
ist dem Schleim auch Blut beigemengt. Bisweilen beginnt
die Krankheit mit Erbrechen und Uebelkeit. Fieber ist oft
vorhanden, kann aber auch vollständig fehlen. Es empfiehlt
sich, beim Auftreten verdächtiger Krankheitserscheinungcu
sofort einen Arzt zu Rate zu ziehen.

Tie Ruhr ist eine ausgesprocheneSchmutzkrankhcit. Ihre
Uebertragung kommt ausschließlich 'dadurch zustande,  daß
lecke vomHuhl Mtg ' eines Ruhrkranken  i n den Mund ein es
Ue 'nnden gelangen. Der Erreger der Ruhr , ein Bazillus,
wird nämlich von den Kranken lediglich mit dem Stuhlgang
ausgefchieden. Die dünnflüssigen Tarmentlcerungni be¬
schmutzen auch bei an sich sauberen Menschen sehr leicht die
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Treppengeländer - ...
ruirgsmittel oder unmittelbar aus Grunde übertragen.

Ter wirksamste Schutz gegen die Ruhr ist daher Sauber¬
keit der Hände. Dringend zu- empfehlen ist deShalo der
Gebrauch von gutem Klosettpapier. Außerdem aber be¬
herzige jeder:

„Nach der Notdurft, vor dem Essen
Händewaschen nicht vergessen!"

Besonders muß auch beim Herrichten von Lpeiien (An
richten ungekocht zu gcnreßenSer Gerichte, Streichen des
Butterbrots !) auf Sauberkeit der Hände geachtet werden:

„Willst andere du mit Speis» laben,
So mußt hu saubere Hände haben!"

sollte sich jede Hausfrau, jede Köchin zum Aahlspruch
wählen.

Auch können Fliegen die Ruhr verbr.i en wenn st-- Ce
leoenheit haben, sich ans Entleerungen von Ruhrkranken r.nv
danach aus Nahrungsmittel zu setzen. Daher sind zur Ver¬
richtung der Notdurft 'gut gebaute Aborte zu benutzen: im
Freien entleerter Stuhlgang ist sorgfältig mit Erde zu be¬
decken Anderseits sind Nahrungsmittel und noch zum Ge
nuß bestimmte Speisereste sorgfältig vor Fliegen zu schützen.
Neberyaupt ist der Fliegenplage nach Mbglrchkett Eingatt
zu tun.

Unreiws Obst und verdorbene Nahrungsmittel verur¬
sachen au sich kein? Ruhr. Sie können jedoch durch Erzeu¬
gung von Magen-Darmkatarrhen das Haften etwa tu den
Darmkana! hineingelangter Rnhrbazil'en und damit dar
Entstehen der Ruhr begünstigen. Deshalb vermeid- man
beides, wenn Ruhr herrscht, ganz besonders.

D-e beste Pi leg: findet ein Ruhrkranker in einem Kran¬
kenhaus. Durch schleuurge Absonderung der Kranke:: und
Unsicherten im Krankeahan« werden au» ihre Famiuenattge-
hörioen und Arbeitsgenossen in wirksamster Weife gegen d,e
Uebe tragnng der Ruhr geschützt. Werden di- gelchrcherreu
Vorsichtsmaßregeln beobachtet, so erlischt eine Aubrepchemtr
in der Regel schnÄl.
, iii_ . . . ~iii Ti r— r ~H- T”

«chtamUtch « L«
Industrie , fäanhzl  rerrd Gewerd-

',( Der Deutsche Buchdrucker - Verein,  diese,
das gesamte deutsche BuchdruLergewerbe umfassende Pr :n-
zivalsürganisation, beging am 15. Oktober ihr sünfztg-
fabrioes Jubiläum . Im Jahre 1839 von 85 wuchdruaerei-
br-itzern gegründet, ist jetzt der weitairs größte *M  fl .er
B«ckvru>?erri-Jnhabrr in dieser Korporativ:, rerem^ t. Ler
Deutsche Buchdrncker-Bereln umfaßt zurzeit stl Bezirks¬
vereine und zahlreiche OrtSversine die sich über das ganze
Deutsche Reich verteilen.

Land- unh  FrrrstWirtschrM.
Der Ernteertrag in Preußen.  Nach dem in der

Statist Kvrresp. veröffentlichten Saatenstand in Preußen für
Ansaug O wbkr ist wtzt die Ernte der Lrrnerjrücht ' mit Aus¬
nahme geringer Reste an Hafer und Hülsenfröchten beendet. Fast
eile Fruchtarten konnten voll ausrei-en und in gut getcocknerem
Zustande geborgen werden, lieber Auswuchs ist nur :n ganz
vereinte t - r Fosten aeklagt worden, obinoh. die- Haimrü .-ne
«n vielen Stelien stark gelagert waren; ebenso ist Notreife
fast gar nuut ausgetreten. Ter vorans-'ckUti-he Ecuteertrag
ist bei sämtlichen Körnerfrüchten mit Ausnahme des Verhältnis-
u.ääig wenig angebauten Spelzes. Sommerioeizens und der
Wintergerste günstiger bewertet worden als im Vorjahr. Die
vorjährige,r Verträge an Kartoffeln und andern Hackfrüchten wer¬
den jedoch nicht erreicht werden, da hiervon nur eine schwache
Mittelernte vu erwarten ist. Die Begutachrnngŝ isfecn sämt¬
licher Hackfrüchte sind gegen das Borjahr zurückgegangen, n'.'.d
n-.nr bei Ka-tosteln um <13 ivon 2,0 in, Jahre 1918 au,- 3.1),
bei Zuckerrübenum 0,6, bei Futterrüben -Munkeln), um 0.5,
[•ei Kobnüben j.-m 0,4, bei Mohrrüben a n 0.3, bri Weißkohl
um 0,8 und bei Zwiebeln um 0,8 «inhMen . Berücksichtigt man
hierbei, daß die Zwiebeln um 9,2 MnMen . Berücksichtigt man

vmea uub 28 *fglW Seien bir*  Vo . jahr zurNckgeg^ ixei , «n , s»
muß 'bei diesen Aruchtart«» ein fühlbarer Mindere!ckra> gegen
1.')<8 cu”(trint  werden. Die Herbstbestellung war zunächst wagen
der sehr riicknändigen Erntearbeitei:, dann aber hariPtsSchlich
wegen der weitverbreiteten großen Trockenheit recht schwierig.
Jedenfalls wird sie auch den ganzen Oktober Wer dauern, dn
eS an Hand- und Spannkräften mangelt!

Vermischte Wschrichten,
* Hindenburg aus Abbruch.  Den , Koukursoer-

o,alter des „LuftfahrtzankG. m. b. H." ist e, ..gerungen, einen
Äbbruchun ternehmer zu verpflichten", den Eisernen Hrndcn-
bv.rc  der Berliner zum Abbruch zu übernehmen. Das hat
fl'ch nicht etwa Herr Fach ausgedacht, oder Herr Clemencenu.
sondern der Konkursverwalter desselben„Luftfahterdank",
auf des-en Betreiben seinerzeit der Eiserne Hindenburg er¬
richtet wurde. Zu bedauern ist, daß er errichtet wurde, denn
es war eine wahrhaft barbarische Huldigung, zu bedauern
ist. daß er zum Abbruch vergeben wttd, denn da? ist ent Mo¬
nument von unserer Zeiten Schande. Di» Aufrichtung der
Kolosses war ein? klotzige, buchstäblich kiotzrze Gkschmtck-
lonokeit Sie wurde um der Kriegsfürsorg- willen in Kauf
genommen. Dabei hätte es bleiben sollen. Ta aber kommen
der Konkursverwalter und der Abbruchunternkhmer. Hin-
denbura auf Abbruch. 'Welch-r Stoff für den hämischen
Sroti und den billigen Witz! Und beiden leistet der Konkurs-
rerwalter des „Lnstsahrervank" Vorschub, indem er in fsfv.ee
Brrleaenhekt versichert, der Sacke sei ..keine politische Be¬
deutung" bei-umessen. und der Abbruch sei aus Sicherhetts¬
gründen aebvten, wr-.l mH der Zeit das Holz famc und dre
Räael rosten. Ja . wußte man das nicht schon vorher? E,
ist «ns Schlimmeres pafsierr kn die'er Zeit. Aber er war )s
surchtöar unnötig., daß wir uns durch ein Komitee von Eirel-

di--'e Blamage einbrockenl 'eß-n. Das Dröstlich? da¬
bei ist. schreibt die ..Gartenlaube tu ihrem, neuesten Heft
41: Dem Gewicht des Namens und der Größe des Mannes
Hindenbura konnte keine ordeaSbedKr'tige Eitelkeit auch nur
eines NaaelkopfeI Größe hrazukun: es kann ihnen auch keine
Konkursverwaltungund keine Abbruchsunter-ehmuug eines
Nagelkopfes Gewicht abbrechen.

Gpiel A«V Sport.
-« Die Besteuerung des Sport ?. Dre geplante

Besteuerung von Sportgeräten mit '16 v. H. ÄuxnSsteuer ist
mit der Annahme, begründet, daß der Sport gewisterinaßen
e'n Privileg der wohlhabenden Klaffen ist. Dem ist aber.
Wike? in einer Zuschrift an die Köln. Ztg heißt, durch¬
aus nicht so. denn die Masse unsrer Turner. 'Fußballspieler,
Leichtathleten usw. stellt gerade die Werktätige Be¬
ll ö!  ke r u n g,  und etwa 70 v. H. der Svortarttkel und
Sviel-' eräte werden von der mindest- und minderbemittelten
Bevölkerung aekauft. Eine solche Belastung der Sport-
rmd Spielgeräte würde eine Erschwerung der sportlichen
Betätigung bedeuten und der mehr als ft  von Staat und
Behörden geförderten Pflege der Leibesübungen-wider¬
sprechen. Wie soll ohne Svort im weitesten Sinne die stark
gesckmäSte Volk?gesund heit wieder erste rken? Die Besten--
runa von Sportartikeln würde also auf eine Besteuerung
tei Volksgesundheit  hinauslausen und der durch'den
Krieg schwer betroffenen deutschen Sportartikestn'oustrte we>-
tk'-e 'Daumschra-lbkn anleqen, die sie zu vernichten drohen.
Efl-e Besteuruaa von Büchern, mit Ausnahme von den-
strflgen in Luxnseinbänden. soll nicht erfolgen, und zwar
. im' Interesse der Ausbreitung der Bolksbikdnn,". Wir
müssen aber erst kräftige Menschen heranbilden, che sich
dieselben mit geistiger Arbeit befassen können, und deswegen
muß mit allem Nachdruck d,e Gleichstellung von Sport¬
geräten mit Büchern gefordert worden.

mm s

FremderskoKtroUe.
Wir . bi tten di- Herrn Büraermcister nm nmaehend-

Bu? gäbe ih-er Bcstiüung für d>e dozu vötiarr- Formulare
(S Kreisdl. 209).

BruSerei H . Chr>. Somme:
Was EmS u Disz.
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